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keine fundamentalen Änderungen. Der vorliegende Aufsatz diskutiert und beurteilt die
wichtigsten Neuerungen.
Après la révision de la partie générale du code pénal, il y a plus de neuf ans, le
Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé la nouvelle réforme du droit des
sanctions en été 2015. Contrairement aux ambitions du Conseil fédéral, la révision
actuelle du droit des sanctions n’apporte pas de changements fondamentaux. Le
présent article passe en revue les principales nouveautés.

I. Hintergrund
Die in der Schlussabstimmung vom 19. Juni 2015 angenommene1 Vorlage zur
Änderung des Sanktionenrechts gilt als Reaktion auf die Revision des Allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuchs von 2007.2 Damals wurde die Freiheitsstrafe unter sechs
Monaten durch die Geldstrafe bzw. die gemeinnützige Arbeit ersetzt sowie die bedingte
Geldstrafe eingeführt, was in der Praxis und auf politischer Ebene u.a. unter dem
Aspekt der Abschreckungswirkung kritisiert wurde.3 Der Bundesrat griff diese Kritik
auf, indem er 2010 eine umfassende Gesetzesanpassung im Bereich des
Sanktionenrechts ankündigte.4 Die Revision bezweckte, die Geldstrafe
zurückzudrängen. Diesbezüglich sah der Gesetzesentwurf5 die Wiedereinführung der
kurzen Freiheitsstrafe, die Reduktion der Anzahl Tagessätze auf maximal 180 sowie
die Abschaffung der bedingten und der teilbedingten Geldstrafen vor.6 Zum Zeitpunkt
der Lancierung der erneuten Revision lag dem Bundesrat der Evaluationsbericht zur
Wirksamkeit des 2007 revidierten
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Allgemeinen Teils noch nicht vor; demnach war die proklamierte fehlende
Abschreckungswirkung der bedingten Geldstrafe empirisch nicht belegbar.7 Daraus
und aus dem Umstand, dass etliche Mitglieder des Parlaments das vorgeschlagene
Revisionsprojekt ganzheitlich ablehnten, folgte die Einigung, dass das Konzept des

1 Mit 142 zu 50 Stimmen und mit 45 zu 0 Stimmen; Schlussabstimmungstext Schweizerisches
Strafgesetzbuch und Militärstrafgesetz (Änderungen des Sanktionenrechts), BBl 2015 4899 ff.
(zit. «Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht»); die Referendumsfrist ist am 8. Oktober 2015
abgelaufen; gemäss Angaben des Bundesamts für Justiz gilt folgender Fahrplan: Der Bundesrat
hat noch nicht über das Inkrafttreten entschieden, aber es lässt sich sagen, dass mit einem
Inkrafttreten auf anfangs 2017 nicht zu rechnen ist. Wenn der Bundesrat den Anliegen der
Kantone Rechnung tragen will, so dürften die Änderungen des Erwachsenenstrafrechts auf
anfangs 2018 in Kraft treten; die Erhöhung des Massnahmenalters in Art. 19 Abs. 2 JStG könnte
dagegen schon Mitte 2016 in Kraft gesetzt werden.

2 Medienmitteilung des Bundesrates, Änderung des Sanktionenrechts, vom 4. April 2012, abrufbar
unter: www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturrueckblick.aspx?rb_id=20120046 (besucht am
1. September 2015).

3 Weiterführend Daniel Jositsch/Caroline Schweizer, Revision des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuchs, in: Jusletter 13. Januar 2014, Rz 1 (zit. «Jositsch/Schweizer»); Annette Dolge,
Geldstrafen als Ersatz für kurze Freiheitsstrafen – Top oder Flop, ZStrR 128/3010 59 f.; im
Zusammenhang mit der bedingten Geldstrafe kam es zu diversen parlamentarischen Vorstössen
(Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes
[Änderungen des Sanktionenrechts] vom 4. April 2012, BBl 2012 4721 ff., 4728 [zit. «Botschaft
Sanktionenrecht»]).

4 Botschaft Sanktionenrecht (FN 3), 4721 ff.
5 Entwurf Schweizerisches Strafgesetzbuch und Militärstrafgesetz (Änderungen des

Sanktionenrechts), BBl 2012 4757 ff. (zit. «Entwurf Sanktionenrecht»).
6 Botschaft Sanktionenrecht (FN 3), 4723.
7 Schlussbericht vom 30. März 2012 zur Evaluation der Wirksamkeit des revidierten AT-STGB,

erstellt durch die Econcept AG im Auftrag des Bundesamtes für Justiz.
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geltenden Sanktionenrechts grundsätzlich nicht geändert werden sollte.8 Ferner trug
zur abgeschwächten Umsetzung des bundesrätlichen Vorschlags die grosse Zeitspanne
und die damit zusammenhängende wachsende Akzeptanz der neuen Regelungen bei;
der Missmut bezüglich der Revision von 2007 ist abgeklungen.9 Der vorliegende
Aufsatz befasst sich mit den wichtigsten Neuerungen, wie sie von beiden Räten
angenommen wurden.

II. Wichtigste Neuerungen im Überblick
A. Strafen
1. Geldstrafe und Busse
Angesichts der geforderten stärkeren Gewichtung der Freiheitsstrafe gegenüber der
Geldstrafe sieht Art. 34 Abs. 1 nStGB eine Reduktion der maximalen Anzahl der
Tagessatzsätze von 360 auf 180 vor. Künftig besteht im Bereich über sechs Monaten
nur noch die Möglichkeit, eine Freiheitsstrafe auszusprechen. Diese die Geldstrafe
zurückdrängende Änderung trägt nach Ansicht des Bundesrats der besseren spezial-
und generalpräventiven Wirkung der Freiheitsstrafe Rechnung.10 Der Umstand, dass
die Mindestgrenze bei drei Tagesätzen festgelegt wurde, hat nach Meinung des
Bundesrats praktisch keine Bedeutung, da Strafen unter 3 Tagessätzen nicht
ausgesprochen werden.11 Weiter sieht das neue Sanktionenrecht einen
Mindesttagessatz vor.12 Unter den Mitgliedern des Parlaments herrschte Einigkeit über
die gesetzliche Festlegung eines solchen Werts, umstritten war lediglich die Höhe.13

Der bundesrätliche Entwurf sah einen Satz von zehn Franken vor.14 Befürworter eines
Tagessatzes von 30 Franken argumentierten, dass bei einem darunterliegenden Betrag
die Geldstrafe nicht mehr als eigentliche Strafe wahrgenommen würde; die finanzielle
Einschränkung als Form der Strafe ginge verloren.15 Gegen den höheren und für den
Tagessatz von zehn Franken spricht die Möglichkeit, im Sinn einer
Einzelfallgerechtigkeit, auf die Situation mittelloser Täter eingehen zu können.16 Das
Rechenbeispiel einer alleinerziehenden Mutter mit geringem Einkommen, die zu einer
Strafe von vier Monaten verurteilt wird, zeigt auf, welche Konsequenzen ein Tagessatz
von 30 Franken haben würde. Die Geldstrafe beliefe sich bei 120 Tagessätzen zu je 30
Franken auf eine Mindeststrafe von 3600 Franken.17 Das ist für eine mittellose Person
ein sehr stolzer Betrag. Hinzu kommt, dass der Vollzug der Geldstrafe im Zug der
Revision eine Beschleunigung erfährt, da die Zahlungsfrist von maximal zwölf auf
sechs Monate reduziert wurde.18 Das Parlament hat sich auf einen Kompromiss
geeinigt. Art. 34 Abs. 2 nStGB legt fest, dass der Tagessatz im Normalfall bei 30
Franken liegt, ausnahmsweise vom Gericht aber auf zehn Franken gesenkt werden

8 Vgl. Votum Daniel Vischer für die Kommission, Amtl. Bull. NR 2013 N 1581; vgl. Votum Alec
von Graffenried, Amtl. Bull. NR 2013 N 1583; vgl. Votum Stefan Engler, Amtl. Bull. SR 2014
N 627 f.

9 Vgl. Votum Daniel Jositsch, Amtl. Bull. NR 2013 N 1581 f.
10 Botschaft Sanktionenrecht (FN 3), 4742.
11 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 34 Abs. 1 nStGB; vgl. Votum Bundesrätin

Sommaruga, Amtl. Bull. NR 2013 N 1594; vgl. Jositsch/Schweizer (FN 3), Rz. 7.
12 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 34 Abs. 2 nStGB.
13 Amtl. Bull. NR 2014 N 1704 ff.; Amtl. Bull. SR 2014 N 1052 ff.
14 Entwurf Sanktionenrecht (FN 5), E-Art. 34 Abs. 2 StGB.
15 Vgl. Votum Andrea Caroni für die Kommission, Amtl. Bull. NR 2013 N 1596.
16 Jositsch/Schweizer (FN 3), Rz. 8.
17 Votum Bundesrätin Sommaruga, Amtl. Bull. NR 2013 N 1594.
18 Vgl. Jositsch/Schweizer (FN 3), Rz. 9; Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 35

Abs. 1 nStGB.
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kann, wenn persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse des Täters dies gebieten.
Demnach unterliegt der Bereich zwischen zehn und 30 Franken faktisch einer erhöhten
Begründungspflicht.19

Der Bundesrat schlug im Gesetzesentwurf die Streichung der bedingten und der
teilbedingten Geldstrafe vor.20 Die aktuell in Art. 43 Abs. 1 StGB aufgeführte
teilbedingte Geldstrafe kann künftig nicht mehr ausgefällt werden.21 Hingegen bleibt
nach revidiertem Recht die Möglichkeit bestehen, den Vollzug einer Geldstrafe
vollumfänglich aufzuschieben, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint,
um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.22 Die
Übergangsbestimmung besagt, dass, wenn ein Täter innerhalb der letzten fünf Jahre
vor der Tat nach bisherigem Recht zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tages-
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sätzen verurteilt wurde, der Aufschub des Vollzugs einer Strafe gemäss Art. 42 Abs. 1
nStGB nur zulässig ist, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.23 Bestünde die
Möglichkeit, eine bedingte Geldstrafe auszusprechen, nicht mehr, würde der Täter
möglicherweise die bedingte Freiheitsstrafe vorziehen. Denn durch Wohlverhalten
könnte er den Vollzug der Freiheitsstrafe vermeiden, wohingegen die unbedingte
Geldstrafe auf jeden Fall vollzogen würde.24 Der vom Ständerat initiierte Mittelweg
sah vor, dass die Geldstrafe lediglich zur Hälfte bedingt ausgesprochen werden kann.
Diese Anpassung scheiterte u.a. daran, dass die Wirksamkeit bedingter Geldstrafen
nicht widerlegt werden konnte.25 Bis anhin stand es dem Gericht offen, eine bedingte
Freiheitsstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe oder einer Busse zu verbinden.26 Die
beiden Räte einigten sich darauf, dass neu lediglich die Busse als Verbindungsstrafe
möglich sein wird.27

2. Freiheitsstrafe
Die bisherige Mindestdauer der Freiheitsstrafe von sechs Monaten ist auf drei Tage
reduziert worden.28 Diese Untergrenze rechtfertigt sich durch den Aufwand. Jemanden
für weniger als drei Tage in einer Vollzugsanstalt unterzubringen, würde sich aus
betrieblichen Gründen nicht lohnen.29 Der Bundesrat führt in der Botschaft mehrere
Gründe auf, die für eine Reduktion der Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf drei Tage
sprechen. Ein kurzer Aufenthalt in einer Haftanstalt kann bei Wiederholungstätern eine
Negativentwicklung unterbrechen und ihnen zu einer Neuorientierung verhelfen.
Weiter bringt eine kurze Freiheitsstrafe eine Verbesserung der Opferanliegen, da eine
Geldstrafe für die Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter beim Opfer irritierend
wirken kann. Ausserdem belasten Geldstrafen das Familienbudget, was bei Delikten im
sozialen Nahbereich störend sein kann.30 Infolge der Reduktion der Mindestdauer
entsteht eine Überschneidung bei der Geld- und der Freiheitsstrafe im Bereich von drei

19 Vgl. Votum Bundesrätin Sommaruga, Amtl. Bull. NR 2013 N 1594 f.
20 Vgl. Entwurf Sanktionenrecht (FN 5), E-Art. 42 Abs. 1StGB.
21 Vgl. Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 43 Abs. 1 nStGB.
22 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 42 Abs. 1 nStGB.
23 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19.

Juni 2015.
24 Jositsch/Schweizer (FN 3), Rz. 12; vgl. Votum Daniel Vischer, Amtl. Bull. NR 2013 N 1607.
25 Amtl. Bull. SR 2014 N 626 ff; vgl. Votum Paul Rechsteiner, Amtl. Bull. SR 2014 N 638 f.
26 Art. 42 Abs. 4 StGB.
27 Art. 42 Abs. 4 StGB; Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 42 Abs. 4 nStGB;

Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 43 Abs. 2 nStGB.
28 Art. 40 Abs. 1 StGB, Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 40 Abs. 1 nStGB.
29 Jositsch/Schweizer (FN 3), Rz. 7.
30 Zum Ganzen Botschaft Sanktionenrecht (FN 3), 4735 f.
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Tagen bis sechs Monaten. Es galt zu bestimmen, ob das Gesetz regeln soll, welche der
beiden Strafen Vorrang hat und welche Voraussetzungen gegebenenfalls erfüllt sein
müssten. Der Grund für eine gesetzliche Normierung liegt nach Meinung der
Rechtskommission des Ständerats darin, dass sie nicht den Staatsanwaltschaften und
den Kantonen die Entscheidungskompetenz überlassen wollte.31 National- und
Ständerat haben sich darauf geeinigt, dass die Geldstrafe der Freiheitsstrafe weiterhin
grundsätzlich vorgeht, was unter dem Aspekt des Verhältnismässigkeitsprinzips zu
begrüssen ist.32 Das Gericht kann nach Art. 41 Abs. 1 nStGB statt auf eine Geldstrafe
auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um weitere
Straftaten zu verhindern, oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden
kann. Das Parlament eröffnet mit dieser Gesetzesänderung den Richtern die
Möglichkeit, notorische Kleinkriminelle zu einer Freiheitsstrafe zu verurteilen.33 Die
erwähnten Änderungen führen zu Anpassungen weiterer Bestimmungen des
Strafgesetzbuchs.34

B. Massnahmen
1. Landesverweisung
Mit Art. 67f nStGB35 des Schlussabstimmungstextes zur Änderung des
Sanktionenrechts und Art. 66a ff. nStGB des Schlussabstimmungstextes zur
Umsetzung von Art. 121 Abs. 3–6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländer36

wurden im letzten Jahr zwei Varianten
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zur Regelung der Landesverweisung im Strafgesetzbuch von den Mitgliedern des
Parlaments angenommen. Die hierzu erlassene Koordinationsbestimmung gewährt der
Variante aus der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative den Vorzug, womit die
Wiedereinführung der Landesverweisung im Rahmen der Revision des
Sanktionenrechts überholt war, bevor sie in Kraft treten konnte.37 Ausländer verlieren
ihr Aufenthaltsrecht unabhängig von der Höhe der Strafe für fünf bis 15 Jahre, wenn
sie wegen einer der in Art. 66a Abs. 1 lit. a-o nStGB aufgeführten Straftaten verurteilt

31 Amtl. Bull. SR 2014 N 634 ff.
32 Vgl. Amtl. Bull. SR 2014 N 634 ff.; vgl. Amtl. Bull. NR 2014 N 1713 ff.; Jositsch/Schweizer

(FN 3), Rz. 11.
33 Vgl. Amtl. Bull. SR 2014 N 634 ff.; vgl. Votum Daniel Jositsch, Amtl. Bull. NR 2014 N 1713 f.
34 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 42 Abs. 1 und 2 nStGB, Art. 46 Abs. 1

nStGB, Art. 67 Abs. 1, 3 Einleitungssatz und 4 nStGB; Art. 172bis StGB wird aufgehoben.
35 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 67f nStGB: Das Gericht kann einen

Ausländer für 3 bis 15 Jahre des Landes verweisen, wenn er zu einer Freiheitsstrafe von mehr als
einem Jahr verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme im Sinne von Artikel 59–61 oder 64
angeordnet wird. Die Landesverweisung gilt ab Rechtskraft des Urteils; im Falle des Vollzugs
der Strafe oder Massnahme gilt sie, sobald der Verurteilte entlassen wird. Die Landesverweisung
kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte eine neue Tat begeht, für die
das Gericht eine Sanktion im Sinne von Absatz 1 anordnet, und er die neue Tat begeht, solange
die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.

36 Schlussabstimmungstext Schweizerisches Strafgesetzbuch und Militärstrafgesetz (Umsetzung
von Art. 121 Abs. 3–6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer),
BBl 2015 2735 ff. (zit. «Schlussabstimmungstext Umsetzung Ausschaffungsinitiative»); die
Referendumsfrist ist am 9. Juli 2015 abgelaufen.

37 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1): Unabhängig davon, ob die Änderung vom 20.
März 2015 des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Umsetzung von
Art. 121 Abs. 3–6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) oder
die vorliegende Änderung zuerst in Kraft tritt, wenden mit Inkrafttreten der später in Kraft
tretenden Änderung sowie bei gleichzeitigem Inkrafttreten Art. 67f StGB gegenstandslos oder
aufgehoben.
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worden sind.38 Das Gericht kann von der obligatorischen Landesverweisung absehen,
wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde
und die öffentlichen Interessen an der Verweisung gegenüber den privaten Interessen
des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen.39 Im Wiederholungsfall
wird der Ausländer für 20 Jahre des Landes verwiesen.40 Sollte der Verurteilte die neue
Tat begehen, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch
wirksam ist, kann das Gericht die Landesverweisung auf Lebenszeit aussprechen.41

Sieht der Strafrichter bei einer Straftat gemäss dem Deliktskatalog von Art. 66a Abs. 1
nStGB von einer Landesverweisung ab, ist es der Ausländerbehörde untersagt, allein
aufgrund derselben Straftat eine ausländerrechtliche Massnahme zu verhängen.42 Der
Gesetzgeber bezweckt damit, Doppelspurigkeiten hinsichtlich der Landesverweisung
nach dem Strafgesetzbuch sowie der Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen nach
dem Ausländergesetz zu vermeiden.43

2. Altersgrenze im Jugendstrafrecht
Die Altersobergrenze für die Beendigung jugendstrafrechtlicher Massnahmen wird von
22 auf 25 Jahre erhöht.44 Dem Jugendstrafrecht liegt der Erziehungsgedanke aus Art. 2
Abs. 1 JStG zugrunde. Demnach wird auch bei stark rückfallgefährdeten jugendlichen
Gewalttätern die Massnahme der Strafe vorgezogen.45 Die Massnahme endet nach
geltendem Recht spätestens mit Vollendung des 22. Altersjahrs. Das kann dazu führen,
dass eine Massnahme frühzeitig abgebrochen werden muss. Die Anhebung der
Altersgrenze um drei Jahre soll dieser Gefahr entgegenwirken. Die Botschaft nennt
zusätzlich den Aspekt der Ausbildungsmöglichkeit. Jugendliche können während einer
Massnahme eine Berufslehre absolvieren, wobei die Altersgrenze von 22 Jahren
gemäss den Erfahrungen zu tief angesetzt ist, um die Ausbildung abzuschliessen.46

C. Vollzug
1. Gemeinnützige Arbeit
Bei ihrer Einführung 1990 als Vollzugsform ausgestaltet, erhielt die gemeinnützige
Arbeit durch die Revision 2007 den Status einer eigenständigen Strafe.47 Diese
Änderung führte in der Praxis zu einer stetigen Abnahme der geleisteten
Einsatzstunden, was mit dem administrativen Aufwand sowie dem
Einwilligungserfordernis zu erklären ist. Die Gerichte taten sich mit der vorgängigen

38 Schlussabstimmungstext Umsetzung Ausschaffungsinitiative (FN 36), Art. 66a Abs. 1 lit.
nStGB; vgl. Art. 121 Abs. 3 lit. a, Abs. 4 und 5 BV.

39 Schlussabstimmungstext Umsetzung Ausschaffungsinitiative (FN 36), Art. 66a Abs. 2 nStGB;
vgl. Schlussabstimmungstext Umsetzung Ausschaffungsinitiative (FN 36), Art. 66abis nStGB zur
nicht obligatorischen Landesverweisung: Das Gericht kann einen Ausländer für 3–15 Jahre des
Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Artikel 66a
erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59–61
oder 64 angeordnet wird.

40 Schlussabstimmungstext Umsetzung Ausschaffungsinitiative (FN 36), Art. 66b Abs. 1 nStGB;
vgl. Art. 121 Abs. 5 BV.

41 Schlussabstimmungstext Umsetzung Ausschaffungsinitiative (FN 36), Art. 66b Abs. 2 nStGB.
42 Schlussabstimmungstext Umsetzung Ausschaffungsinitiative (FN 36), Anhang Ziff. II, Art. 63

Abs. 3 nAuG.
43 Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes

(Umsetzung von Art. 121 Abs. 3–6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und
Ausländer) vom 26. April 2013, BBl 2013 5975 ff., 6014.

44 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 19 Abs. 2 nStGB.
45 Peter Aebersold, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 2. A., Bern 2011, 110.
46 Botschaft Sanktionenrecht (FN 3), 4754.
47 aArt. 3a VStGB 3; vgl. Benjamin F. Brägger in: Marcel A. -Niggli/Hans Wiprächtiger (Hrsg.),

Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. A., Basel 2013, N 15 und 18 zu vor Art. 37 (zit. «Autor, BSK
StGB I»).
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Einholung des Einverständnisses des Beschuldigten zum Vollzug der Strafe schwer.48

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement befragte 2009 die Konferenz der
kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren zur Handhabung der
gemeinnützigen Arbeit mit dem Ergebnis, dass die Mehrzahl der Kantone die Regelung
vor 2007 besser
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befand.49 Das revidierte Sanktionenrecht greift diesen Wunsch sowie die Problematik
des stetigen Rückgangs der geleisteten Stunden auf, indem die gemeinnützige Arbeit in
Art. 79a nStGB wieder als Vollzugsform statuiert wird. Der Vollzug einer
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten bzw. einer nach Anrechnung der
Untersuchungshaft verbleibenden Reststrafe von nicht mehr als sechs Monaten, einer
Geldstrafe oder einer Busse ist in Form der gemeinnützigen Arbeit möglich.50

Vorausgesetzt wird, dass eine Flucht oder weitere Straftaten nicht zu erwarten sind und
der Verurteilte ein entsprechendes Gesuch einreicht.51 Die gemeinnützige Arbeit ist für
den Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe ausgeschlossen, da sich der Verurteilte aktiv um
die Vollzugsmöglichkeit nach Art. 79a nStGB zu bemühen hat.52 Aus der
Weidereinführung der gemeinnützigen Arbeit als Vollzugsform ergeben sich diverse
gesetzliche Anpassungen.53

2. Electronic Monitoring
Seit 1999 hat der Bundesrat einigen Kantonen die Bewilligung erteilt, versuchsweise
den Vollzug von Freiheitsstrafen in Form einer elektronischen Überwachung
ausserhalb von Vollzugseinrichtungen durchzuführen. Die Versuchsbewilligungen
wurden mehrfach verlängert, wobei die letzte Verlängerung Ende 2015 ausgelaufen ist.
Aus diversen Evaluationsberichten des Bundesamts für Justiz geht hervor, dass die
Versuchskantone eine positive Bilanz zogen, da durch die permanente Erinnerung an
die Strafsituation aufgrund der Fussfessel der Strafcharakter bestehen bleibt und die
Rückfallquote sich, im Vergleich mit anderen Vollzugsformen, im Mittelfeld bewegt.54

Die in Art. 79b nStGB geschaffene Möglichkeit des Electronic Monitoring als
Vollzugsform kommt als Alternative zum Vollzug einer Freiheitsstrafe bzw. einer
Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen bis zu zwölf Monaten oder als Vollzugsstufe gegen
Ende einer längeren Freiheitsstrafe zum Einsatz.55 Durch die Einführung der
elektronischen Überwachung als Vollzugsform werden die Gefängnisse entlastet, die
Kosten reduziert und der Straftäter hat die Möglichkeit, einer beruflichen Tätigkeit
nachzugehen.56 Zugleich ist das Electronic Monitoring mit klaren Auflagen verbunden
und kann nur angeordnet werden, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht
oder weitere Straftaten begeht.57 Der Verurteilte muss ausserdem über eine dauerhafte
Unterkunft verfügen, einer geregelten Arbeit, Ausbildung oder Beschäftigung von
mindestens 20 Stunden pro Woche nachgehen, bzw. ihm kann eine solche zugewiesen

48 Vgl. Brägger (FN 47), BSK StGB I, N 18 zu vor Art. 37.
49 Vgl. Brägger (FN 47), BSK StGB I, N 18 zu vor Art. 37.
50 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 79a Abs. 1 lit. a, b und c nStGB.
51 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 79a Abs. 1 nStGB.
52 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 79a Abs. 2 nStGB; BBl 2012 4738.
53 Art. 36 Abs. 3–5 StGB, Art. 37–39 StGB und Art. 107 StGB werden aufgehoben; Art. 51 zweiter

Satz StGB wird angepasst.
54 Zum Ganzen Botschaft Sanktionenrecht (FN 3), 4738 f.
55 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 79b Abs. 1 nStGB; vgl. Botschaft

Sanktionenrecht (FN 3), 4740; redaktionelle Anpassung in Art. 380 Abs. 2 lit. c nStGB.
56 Vgl. Votum Bundesrätin Sommaruga, Amtl. Bull. NR 2013 N 1650.
57 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 79b Abs. 2 lit. a nStGB.
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werden, und er stimmt einem für ihn ausgearbeiteten Vollzugsplan zu.58 Weiter müssen
die mit dem Verurteilten in derselben Wohnung lebenden erwachsenen Personen
einwilligen.59 Die Vollzugsbehörde ordnet den Einsatz von Fussfesseln nur auf Gesuch
des Täters an.60 Im Zug der parlamentarischen Debatte forderte die Minderheit II, die
Obergrenze für Freiheitsstrafen, die ein Vollzug in Form des Electronic Monitoring
zulässt, auf sechs Monate festzulegen. Begründet wurde dies mit der Gewährleistung
der Sicherheit der Bevölkerung bei schweren Delikten.61 Gegen die Beschränkung auf
sechs Monate spricht, dass eine bedingte Entlassung nach zwei Dritteln der Strafe
möglich ist.62 Demnach käme das Electronic Monitoring teilweise nur für die Dauer
von vier Monaten zum Einsatz, wofür der administrative Aufwand für die Vorbereitung
zu gross wäre.63

3. Halbgefangenschaft
Das geltende Recht regelt die Halbgefangenschaft in den Art. 77b und 79 StGB. Die
Änderungen in Art. 77b nStGB sind formeller Natur. Der Normalvollzug stellt die
Grundform des Freiheitsentzugs dar. Daneben regeln Art. 77b, 79a und 79b nStGB die
Voraussetzungen für die alternativen Formen des Strafvollzugs64 einheitlich und gleich
strukturiert unter gleichzeitiger Aufhebung von Art. 79 StGB.65

 AJP 2016 S. 496, 501

Auf Gesuch des Verurteilten kann eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwölf
Monaten oder eine nach Anrechnung der Untersuchungshaft verbleibende Reststrafe
von nicht mehr als sechs Monaten in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen
werden, wenn erstens nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere
Straftaten begeht, und zweitens der Täter einer geregelten Arbeit, Ausbildung oder
Beschäftigung von mindestens 20 Stunden pro Woche nachgeht.66 Aus Art. 77b StGB
wurde weitgehend der Passus übernommen, dass der Gefangene seine Arbeit,
Ausbildung oder Beschäftigung ausserhalb der Anstalt fortsetzt und seine Ruhe- und
Freizeit in der Anstalt verbringt.67 Dass die Halbgefangenschaft in einer besonderen
Abteilung eines Untersuchungsgefängnisses möglich ist, wenn die notwendige
Betreuung des Verurteilten gewährleistet ist, entspricht abgesehen redaktionellen
Anpassungen den bestehenden Art. 77b und 79 Abs. 3 StGB.68 Der Vollzug der
Freiheitsstrafe erfolgt im Normalvollzug, wenn der Verurteilte die
Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt oder die Halbgefangenschaft trotz
Mahnung nicht entsprechend den von der Vollzugsbehörde festgelegten Bedingungen
und Auflagen leistet.69

58 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 79b Abs. 2 lit. b, c und e nStGB; Vgl.
Votum Bundesrätin Sommaruga, Amtl. Bull. NR 2013 N 1650.

59 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 79b Abs. 2 lit. d nStGB.
60 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 79b Abs. 1 nStGB.
61 Vgl. Votum Luzi Stamm, Amtl. Bull. NR 2013 N 1649.
62 Art. 86 Abs. 1 StGB.
63 Votum Bundesrätin Sommaruga, Amtl. Bull. NR 2013 N 1650.
64 Halbgefangenschaft gem. Art. 77b nStGB, gemeinnützige Arbeit gem. Art. 79a nStGB und

Electronic Monitoring gem. Art. 79b nStGB.
65 Votum Stefan Engler, Amtl. Bull. SR 2014 N 642.
66 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 77b Abs. 1 nStGB.
67 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 77b Abs. 2 nStGB.
68 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 77b Abs. 3 nStGB.
69 Schlussabstimmungstext Sanktionenrecht (FN 1), Art. 77b Abs. 4 nStGB.
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III. Einschätzung der Revision
Generell positiv zu werten ist, dass das 2007 eingeführte System inklusive der
bedingten Geldstrafe bestehen bleibt. Die Evaluation der Wirksamkeit des revidierten
Sanktionenrechts war zum Zeitpunkt der erneuten Revision noch nicht abgeschlossen,
folglich ist die Revision zu früh lanciert worden. Eine mögliche spätere Reaktion ist
daher nicht auszuschliessen. Die Zielsetzung der Revision bestand u.a. in der Öffnung
der Möglichkeiten für den Richter. Neu stehen dem Gericht im Bereich von drei Tagen
bis sechs Monaten sowohl die Freiheitsstrafe als auch die Geldstrafe als
Sanktionsmöglichkeiten offen. Wie bereits erläutert, ist die Priorisierung der Geldstrafe
zweckmässig. Die Reduktion der maximalen Tagessätze und der Freiheitsstrafe
bedeutet lediglich eine Verlagerung der Schnittstellenproblematik weg vom Bereich ab
sechs Monaten hin zur Spanne von drei Tagen bis sechs Monaten. An den
Mindesttagessatz von zehn Franken sollten keine zu strengen Anforderungen gestellt
werden. Die Idee des Parlaments, nicht allzu eingeschränkt Herabsetzungen zu
ermöglichen, entspricht dem Ziel der Revision, dass es zu verhindern gilt, jemanden
aus einer finanziellen Not in eine Freiheitsstrafe zu zwingen. Die durch die
Koordinationsbestimmung irrelevant gewordene Norm im revidierten Sanktionenrecht
zur Landesverweisung steht im Zeichen der zu früh angesetzten Revision. Aufgrund
des im 2010 in Kraft getretenen Art. 121 Abs. 3–6 BV handelte es sich um eine Frage
der Zeit, bis die Landesverweisung im Zuge der Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative Eingang ins Strafgesetzbuch finden würde. Die Anpassung der
Altersobergrenze im Jugendstrafrecht von 22 auf 25 Jahre ist sinnvoll. Bei der
Verschiebung der gemeinnützigen Arbeit von einer eigenständigen Strafe zur
Vollzugsform handelt es sich um eine organisatorische Massnahme, die als
zweckmässig eingestuft werden kann. Das Electronic Monitoring gilt, richtig
eingesetzt, als sinnvolle Vollzugsform und erfüllt demnach seinen Zweck.

IV. Gesamtfazit
Entgegen dem ursprünglichen Plan erfährt das Sanktionenrecht durch die aktuelle
Revision keine fundamentalen Änderungen. Die Revisionsbestrebungen von 2007
bleiben damit grundsätzlich erhalten, womit die jüngste Revision des Allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuchs als vertretbar bewertet werden kann. Der Bundesrat hätte
gut daran getan, die wissenschaftlichen Erkenntnisse des 2007 lancierten
Sanktionensystems abzuwarten, um erst dann mit einer erneuten Revision zu reagieren.
Angesichts des politischen Drucks kann aber festgestellt werden, dass mit der
vorliegenden Revision Schlimmeres abgewendet werden konnte.
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